
Feststellung und Auslegung der Jahresrechnung 2021 sowie der Bilanz und des 

Jahresabschlusses 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 

Die Jahresrechnung 2021 mit Rechenschaftsbericht, die Bilanz und der Jahresabschluss 

2021 für die Wasserversorgung sowie der Beteiligungsbericht 2021 wurden vom 

Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.09.2025 wie folgt einstimmig beschlossen und liegen 

an 7 Werktagen, nämlich vom 06.10.2025 bis 17.10.2025, jeweils einschließlich zu den 

üblichen Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde Holzmaden zur öffentlichen 

Einsichtnahme aus. Das Rathaus ist am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 09.00 

Uhr bis 12.00 Uhr, sowie am Dienstag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.  

 

I. Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021 

 

1. Der von der Stadtkämmerei vorgelegte Rechnungsabschluss 2021 mit 

Rechenschaftsbericht vom 01.09.2025 wird in der hier beigefügten Fassung anerkannt. 

 

2. Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der 

Gemeinderat am 25.09.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden 

Werten fest: 
 

1. Ergebnisrechnung   

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 5.915.059,53 € 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.925.084,09 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis 989.975,44 € 

1.4 Außerordentliche Erträge 23.765,94 € 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 

1.6 Sonderergebnis 23.765,94 € 

1.7 Gesamtergebnis 1.013.741,38 € 

 

2. Finanzrechnung   

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.734.335,77 € 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.465.620,66 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 1.268.715,11 € 

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 560.449,86 € 

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.445.628,18 € 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -2.885.178,32 € 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -1.616.463,21 € 

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

2.10 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

2.11 

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Jahres -1.616.463,21 € 

2.12 Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 4.268,37 € 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.030.038,19 € 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -1.612.194,84 € 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 417.843,35 € 

 



3. Bilanz   

3.1 Immaterielles Vermögen 8.650,80 € 

3.2 Sachvermögen 22.603.335,32 € 

3.3 Finanzvermögen 2.650.528,27 € 

3.4 Abgrenzungsposten 26.199,24 € 

3.5 Nettoposition 0,00 € 

3.6 Gesamtbetrag der Aktivseite 25.288.713,63 € 

3.7 Basiskapital 11.963.758,39 € 

3.8 Rücklagen 6.303.771,23 € 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 1.013.741,38 € 

3.10 Sonderposten 4.923.086,35 € 

3.11 Rückstellungen 255.243,00 € 

3.12 Verbindlichkeiten 680.691,90 € 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 148.421,38 € 

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite 25.288.713,63 € 
 

4. Verwendung des Jahresergebnisses   

4.1 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses 

zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 989.975,44 € 

4.2 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses  

zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 23.765,94 € 

 

Die Übersicht über die Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des 

Jahresergebnisses 2021 ist der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. 

 

3. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2021 ist gemäß 

§ 95 b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde und dem Kreisrechnungsprüfungsamt 

des LRA Esslingen mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist die 

Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht an 7 Werktagen öffentlich auszulegen. 

 

4. Vom Beteiligungsbericht zum 31.12.2021 gem. § 105 Abs. 2 GemO wird Kenntnis 

genommen.  

 

5. Der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 Gemeindehaushaltsverordnung 

wird aus Vereinfachungsgründen nach der Mindestgliederung der §§ 2 - 4 

Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt. 

 

 

 

 

 

 

  



II. Jahresabschluss 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 

 

1. Der von der Wibera AG erarbeitete Jahresabschluss 2021 sowie der Abschlussbericht der 

Stadtkämmerei Weilheim an der Teck vom 12.06.2025 für die Wasserversorgung der 

Gemeinde Holzmaden werden in der vorgelegten Fassung anerkannt. 

 

2. Feststellungsbeschluss: 

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat 

am 25.09.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest: 

 

1. Gewinn- und Verlustrechnung   

1.1 Summe der Erträge 239.277,32 € 

1.2 Summe der Aufwendungen 229.946,46 € 

1.3 Jahresgewinn/-verlust 9.330,86 € 

 

2. Finanzrechnung   

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 188.240,09 € 

2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 160.284,08 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 27.956,01 € 

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36.362,73 € 

2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 36.362,73 € 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 64.318,74 € 

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 425.000,00 € 

2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 27.916,66 € 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 397.083,34 € 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres 461.402,08 € 

2.12 Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 33.636,07 € 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln -359.301,74 € 

2.13 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 495.038,15 € 

2.14 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahr 135.736,41 € 

 

3. Bilanz   

3.1 Anlagevermögen 1.234.059,46 € 

3.2 Umlaufvermögen 219.662,10 € 

3.3 Gesamtbetrag der Aktivseite 1.453.721,56 € 

3.4 Eigenkapital 369.357,32 € 

3.5 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 € 

3.6 Sonderposten öffentlicher Investitionszuschüsse 0,00 € 

3.7 Rückstellungen 12.600,00 € 

3.8 Verbindlichkeiten 1.071.764,24 € 

3.9 Gesamtbetrag der Passivseite 1.453.721,56 € 

 

4. Behandlung des Jahresgewinns   

4.1 zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 0,00 € 

4.2 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen 0,00 € 

4.3 auf neue Rechnung vorzutragen 9.330,86 € 

 

3. Der Betriebsleitung wird für 2021 Entlastung erteilt. 


